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Ein historischer Tag 
für Westeuropa 

Unterzeichnung der Abkommen in Paris 

Am Samstag sind im französischen Außenmi 
nisterium die Verträge und Protokolle unterzeich' 
net worden, durch die das Besetzungsregime 
der Deutschen Bundesrepublik aufgehoben und 
Westdeutschland im Rahmen der neugeschaffe
nen Westeuropäischen Union in die westliche Ver 
teidigung einbezogen wird. 

Anschließend wurden im Palais de Chaillot 
unter dem Vorsitz von Generalsekretär Lord Is 
may durch die vierzehn Außenminister der Mit 
gliedstaaten der NATO die Unterschriften unter 
die Dokumente gesetzt, durch die Westdeutsch' 
land zum Beitritt in die Nordatlantikorganisation 
eingeladen wird. 

Unmittelbar vor diesen Schlußzeremonien de 
Pariser Deutschland-Konferenzen war das zwei' 
seitige französisch-deutsche Abkommen Uber die 
Saar von Ministerpräsident Mendös-France und 
Bundeskanzler Adenauer unterzeichnet worden 

Der französische Ministerrat hat Ministerprä
sident Mendea-France seine Zustimmung zu dem 
Abkommen erteilt, das er^ über die Saar abge 
schlössen hat. 

Das Abkommen Uber die deutsche Souveränität 
macht zwei wesentliche Feststellungen: 

1. Die Westmächte werden das «Besetzungs
regime in der Bundesrepublik beenden, das Be 
Setzungsstatut widerrufen und die Alliierten 
Hochkonunissionen sowie die Aemter der Länder 
kommisaäre aufheben». 2. Die Bvmdesrepublil 
wird dementsprechend die vollen Befugnisse ei' 
nes souveränen Staates Uber innere und äußer; 
Angelegenheiten haben. 

Die Westmächte behalten sich aber jene Rech 
te und Verpflichtungen vor, «die 'bisher von ihnen 
innegehabt oder ausgeübt wurden, soweit sie 
Deutschland als Ganzes betreffen, die Wiederver 
einigung und den Friedensvertrag eingeschlos
sen». Dies ist die rechtliche Grundlage für die 
Belassung westlicher Truppen in Berlin fund für 
künftige Verhandlungen zwischen den Westmäch' 
ten und der Sowjetunion Uber die Wiedervereini
gung und den Friedensvertrag. 

D i e S t a t i o n i e r u n g a l l i i e r t e r 
T r u p p e n 

Nach der Ratifizierung des Abkommens durch 
die Parlamente bleiben die ausländischen Trup
pen aber nur als «Gäste» in der Bundesrepublik 
«Die Bundesrepublik erklärt sich damit einver
standen, daß vom Inkrafttreten des deutschen 
Verteidigungsbeitrages an Streitkräfte gleicher 
Nationalität und gleicher Stärke weiterhin in der 
Bundesrepublik stationiert werden können.» Die 
Konvention darüber besagt: 

«In Anbetracht der augenblicklichen interna 
tionalen Lage und der Notwendigkeit, die Ver-
Mdigung der freien Welt zu sichern, was die 
weitere' Anwesenheit ausländischer Streitkräfte 
in der Bundesrepublik nötig macht, stimmen die 
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich 
und die Deutsche Bundesrepublik wie folgt über
ein»: 

Artikel 1: Die drei Westmächte können so viele 
Truppen in Deutschland belassen, als sie im Au
genblick des Inkrafttretens des deutschen Ver
teidigungsbeitrages dort stationiert haben, und 
können diese Truppen mit Zustimmung Bonns 
jederzeit verstärken. Außerdem können Truppen 
der Westmächte mit Zustimmung Bonns vorüber
gehend zu Uebungszwecken auf Befehl des All i 
ierten Oberkammandierenden (in erster Linie für 
Manöver) das Gebiet der Bundesrepublik betre
ten, wenn sie sich dort nicht länger als dreißig 
Tage ohne Unterbrechung aufhalten. Die West-
Mächte haben unbeschränktes Transitrecht für 
Truppen und Material durch die Bundesrepublik 
«ach Oesterreich, solange dieses Land besetzt 
»ieibt, oder nach NATO-Ländern. Die Konven
tion wird mit dem Abschluß eines deutschen 

Friedensvertrages oder auf vorhergehenden, ein 
stimmigen Beschluß der Signatarmächte hinfäl
lig. Was den 

f i n a n z i e l l e n B e i t r a g de r 
B u n d e s r e p u b l i k 

anbelangt, so bleibt dieser für die Uebergangs 
Periode auf durchschnittlich 600 Millionen Mark 
im Monat festgesetzt. Ein Sechstel dieser Summe 
wird fUr besondere Verteidigungsmaßnahmen 
vorbehalten. Diese Bestimmungen' bleiben in je
dem Fall, längstens bis zum 30. Juni 1955, in 
Kraft. Wenn die Vereinbarungen Uber den deut
schen Verteidigungsbeitrag bis dahin Rechts
kraft erlangt haben, werden Verhandlungen Uber 
die Zwischenzeit bezüglich des finanziellen Bei
trages stattfinden. Während der zwölf Monate, 
die auf die Inkraftsetzung der Vereinbarungen 
folgen, stellt die Bundesrepublik den Truppen 
als Unterhaltskosten einen Gesamtbetrag von 
3200 Millionen Mark zur Verfügung, und zwar 
für die ersten zwei Monate monatlich je 400 Mil
lionen, für die vier folgenden Monate monatlich 
je 300 Millionen und fUr die sechs letzten Mo
nate monatlich je 200 Millionen Mark. Wenn die 
Vereinbarungen nach dem 30. Juni 1955 in Kraft 
gesetzt werden, finden diese Bestimmungen nicht 
Anwendung. Es wird in diesem Falle Uber den 
deutschen Fiskalbeitrag während einer zwölf Mo
nate nicht übersteigenden Periode verhandelt. 

nicht geändert. Die Handelsbeziehungen zwischen 
der Saar und Deutschland werden jedoch erwe: 
tert. 

Die EngerlingbekSmpfnng 

Die drei Mächte sind befBitV- die Beatünmüngei 
Uber die Unterhaltskosten der ersten zwölf Mo 
nate (Beitrag 3200 Millionen Mark) neu zu er
wägen, wenn die (Bundesrepublik der Ansicht ist 
daß die ihr durch die Bildung der deutsphen 
Truppen aufgelegte Last es erfordert. Nach Ab 
lauf dieser Periode von zwölf Monaten sind Ver
handlungen mit den andern Regierungen der 
NATO vorgesehen, die Kräfte auf dem Bundes
gebiet stationiert haben. Anhänge zur Finanz-
konvention regeln die Modalitäten der Entschä 
digungen bezüglich der Kräfte Großbritanniens 
und der Vereinigten Staaten. 

Ein weiterer Artikel sieht vor, daß die 
G e s e t z g e b u n g d e r A l l i i e r t e n 

H o c h k o m m i s s i o n 
die mit dem Datum der Inkraftsetzung der Kon 
vention bestehen bleibt und die Dekonzentration 
der deutschen Kohlen- und Stahlindustrie be 
trifft, so lange weiter in Kraft bleibt, als' Maß
nahmen noch durchzuführen sind, die vor diesem 
Datum verfügt wurden. Diese Bestimmungen sind 
nicht anwendbar auf Erweiterungen und Anglie 
derungen, die von der Europäischen Kohlen- und 
Stahlgemeinschaft gestattet sind. Ein neuer Ar
tikel bestimmt, daß die alliierte Gesetzgebung 
über die Dekonzentration der I. G. Farben-Indu
strie in Kraft bleibt. 

In de r D r e i m ä c h t e e r k l ä r u n g 
ü b e r B e r l i n 

am. 

heißt es u. a.: «Was Berlin betrifft, sind die drei 
Westmächte entschlossen, das größtmögliche 
Maß von Selbstregierung in Berlin zu gewähr
leisten, das mit Berlins besonderer Lage verein
bar ist. Dementsprechend haben die drei Regie
rungen ihre Vertreter in Berlin angewiesen, die 
Behörden dieser Stadt zu konsultieren, um ge
meinsam und in vollstem Ausmaß die obenge 
nannten Prinzipien in die Tat umzusetzen.» 

GrundzUge des neuen Saarstatuts 

Zum Saarabkommen, das noch nicht veröffent
licht worden ist, wird bekannt, daß die deutschen 
Parteien zugelassen werden. Unabhängig von der 
nach dem Friedensvertrag vorgesehenen Volks
abstimmung muß drei Monate nach Inkrafttreten 
des französisch-deutschen Abkommens eine Volks
abstimmung stattfinden. Während dieser drei Mo
nate wird es den deutschen Parteien gestattet 
sein, den Wahlkampf zu führen. Indessen darf 
zwischen dieser ersten Volksabstimmung und dem 
Friedensvertrag das Saarstatut nicht abgeändert 
werden. Die Saar erhält die ihr passende Regie
rung: ein Teil der Exekutivgewalt wird einem 
Kommissar Ubertragen, der von der Westeuropä
ischen Union ernannt wird. Wirtschaftlich bleibt 
die Saar innerhalb der französischen Grenzen. 
Die Eigentumsrechte an den Saargruben werden 

. Der Maikäferflug war dieses Jahr schwach 
ein schwacher Flug bedingt aber leider noch 
nicht einen geringen Engerlingsbefall im Boden, 
wie durchgeführte Probegrabungen dartun. Es ist 
somit zu erwarten, daß in den kommenden zwei 
Engerlingsjahren mit größeren Fraßschäden zu 
rechnen ist, denen am besten gerade im gegen
wärtigen Zeitpunkt entgegengesteuert werden 
kann. Der Befall ist in diesem Herbst noch nicht, 
von außen festzustellen, weil kahlgefressene Stel 
len fehlen; Aufschluß Uber die Befallstärke kön 
nen nur Kontrollgrabungen geben, die ein si
cheres Bild Uber die gefährdeten Wiesen und 
Aecker vermitteln und eine systematische Be
kämpfung ermöglichen. Wie groß der Engerling
befall eigentlich ist, zeigen nachstehende Ergeb
nisse aus durchgeführten Kontrollgrabungen: 

Engerlinge je m 3 

Balzers, Oberfeld 55 
Balzers, Mühle 109 
Balzers, gegen Triesen 68 
yaduz-Neugut/RUti 93 
Schaak-, Gamander •- 105 

' s 'Mauren, Lutzengut 85 
Zur freotstellung der gefährdeten Wiesen und 

Aecker ist jetzt der beste Zeitpunkt; die Enger
linge befinden sich noch in den obersten Boden
schichten, im Wurzelbereich der Pflanzen. Auf 
je 700 Klafter ist eine KontroUgrabung zu ma
chen; werden dabei mehr als 20—30 Engerlinge 
pro Quadratmeter im Wiesland und 5—10 Enger
linge pro Quadratmeter im Ackerland gefunden, 
so sind noch dichtere Grabungen angezeigt, da
mit das gefährdete Gebiet möglichst genau ab
gegrenzt werden kann. Zwar gehen im Laufe des 
Winters etwa ein Drittel der vorhandenen Enger
linge zugrunde. Die Ergebnisse der Kontrollgra-
bungen lassen aber trotz des natürlichen Abgan
ges einen Bestand zurück, der den Kulturen ge
fährlich werden kann. Zur Ermittlung eines ge
nügend gesicherten Resultates ist pro KontroU
grabung eine Fläche von einem Viertelquadrat
meter abzusuchen und diese auszuzählen. Erfah
rungsgemäß sind Waldrandparzellen und Gnind 
stücke im Bereiche von stark angeflogenen Ge
büschen bis zu einer Entfernung von einigen 
hundert Metern am stärksten befallen. Ihnen 
soll das Hauptaugenmerk geschenkt werden.. 

Die moderne Chemie hat wirksame Bekämp 
fungsmittel und -methoden ausgearbeitet, die die 
Engerlingsplage auf ein erträgliches'Maß zu re
duzieren vermögen. Die Anwendung dieser Mittel 
ist einfach und bei Beachtung der Gebrauchsvor 
Schriften sind keine nachteiligen Folgen, für 
Mensch, Tier und behandelte Kulturen zu befUrch 
ten. Der beste Zeitpunkt für die Engerlingsbe
kämpfung bleibt der Herbst des Flugjahres, weil 
schon relativ geringe Mengen des Insektizides 
tödlich wirken, im nächsten Frühjahr hingegen 
die doppelte Menge ausgestreut werden muß, um 
die gleiche Wirkung zu erzielen. Nach Allerhei 
ligen ist eine Behandlung nicht mehr empfeh
lenswert, weil die Engerlinge dann schon tiefere 
Bodenschichten zur Ueberwinterung aufgesucht 
haben. Als Behandlungsniittel verwenden wir am 
besten ein Aldrinpräparat (die Hexamittel sind 
zwar billiger, die nachteüigen Folgen hingegen 
bei Nichtbeachten der Wartefristen und der 
Fruchtfolge viel schwerwiegender), wie es von 
den chemischen Fabriken zur Verfügung gestellt 
wird, wie Geigy, Aldrin, Maag Alaterr usw. Je 
100 Klafter sind rund anderthalb Kilo der er
wähnten Mittel auszustreuen; um eine möglichst 
gleichmäßige Verteilung zu erzielen, soll das 
Streumittel mit Sand oder Kunstdünger ver
mischt ausgestreut werden. Ein Regen vor oder 
während des Streuens ist von Vorteil, bei trok-
kener Witterung muß mit Gülle oder Wasser 
eingeschwemmt werden. Im Ackerland genügt 
das Streuen Uber die rauhe Furche und nachhe-
riges Eineggen. 

Die Kosten der Herbstbekämpfung der Enger
linge belaufen sich auf zirka Fr. 3.— je 100 Klaf
ter; Uberall dort, wo Kontrollgrabungen größere 

Engerlingschäden erwarten lassen, ist diese Aus
gabe lohnend. Sie schützt die behandelten Felder 
vor den gefräßigen Engerlingen und macht sich 
schon im ersten Jahre bezahlt, besonders wenn 
wieder längere Trockenperioden auftreten sollten. 
Es sei daher mit aller Eindringlichkeit auf diese 
günstige Bekämpfungsmöglichkeit hingewiesen, 
die relativ billig ist und bei rechtzeitiger und 
sachgemäßer Anwendung bereits anderswo durch
schlagene Erfolge aufzuweisen hat. Die Land
wirtschaftliche Beratungsstelle erteilt jede ge
wünschte Auskunft betr. die Anwendung der A l -
drinmittel und die nötigen Anweisungen bei Kon
trollgrabungen. L. 

N a c h s c h r i f t : Wegen Stoffandrang auf 
heutige Ausgabe zurückgelegt. Die Red. 

FOrstentiun 
Liechtenstein 

Mitgeteilt. 

Wie schon bekanntgegeben, hat der Liechten
steinische Landtag Uber Antrag der fürstlichen 
Regierung an die Hochwassergeschädigten in 
Oesterreich eine Spende ausgeschüttet. Der Bun
deskanzler von Oesterreich hat aus diesem Anlaß 
an Seine Durchlaucht den Landesfürsten folgen
des Dankesschreiben ttbersandt: 

«FUr die aus Anlaß der im heurigen Jahr in 
Oesterreich eingetretenen Hochwasserkatastro
phen seitens der Fürstlich Liechtensteinischen 
Regierung zur Verfügung gestellte hochherzige 
Spende im Betrage von Fr. 5000.— bitte ich, na
mens der Oesterreichischen Bundesregierung den 
wärmsten Dank entgegennehmen zu wollen. 

Die Spende wird der widmungsmäßigen Ver
wendung zur Linderung des Notstandes in den 
heimgesuchten Gebieten zugeführt werden. 

Indem ich beifüge, daß dieses schöne Zeichen 
nachbarlicher Hilfsbereitschaft der schwer ge
prüften Bevölkerung nicht nur materielle Unter
stützung, sondern auch moralischen Trost brin
gen wird, erlaube ich mir, auch meinem persön
lichen Dank und dem Wunsch Ausdruck zu ge
ben, der Allmächtige möge seine schützende 
Hand Uber dem Hause und dem Lande Eurer 
Durchlaucht halten.» 

Mitgeteilt. 

W e t t b e w e r b R e a l s c h u l b a u E s c h e n 

Von den 8 eingegangenen Entwürfen hat das 
Preisgericht folgende Arbeiten ausgezeichnet: 

1. Preis Franz H a a 1 e r , Eschen/Zürich 
2. Preis Franz S c h l e g e l , Vaduz/Zürich 
3. Preis R h e i n b e r g e r - G a ß n e r , Vaduz 
4. Preis Hans J ä g e r , Mauren/Zofingen. 
Die Entwürfe werden in nächster Zeit in Eschen 

zur allgemeinen Besichtigung ausgestellt. Die 
Ausstellungszeit wird noch bekanntgegeben wer
den. 

Zum Vortrag des Herrn Dipl. Ing. Albert Hin
kelbein im Waldhotel. (Korr.) 

Der Umgang mit dem Mitmenschen ist sicher
lich eines der delikatesten Probleme. Wenn schon 
der Kontakt mit Gleichgestellten Takt, 'Beherr
schung und Zurückhaltung erfordert, so gilt dies 
in weit vermehrtem Maße vom Umgang mit Un
tergebenen. Der zwielichtige Morgen dämmert 
auch bei uns, an dem die zunehmende Industriali
sierung alle Probleme der «menschlichen Bezie
hungen im Betrieb» heraufbeschwören wird. Die 
Zeit ist lange vorbei, -da der Arbeiter und Ange
stellte lediglich auf den «gerechten Lohn» An
spruch erhob. Dennoch ist die Erfassung des 
Arbeiters und Angestellten als Mitmensch und 
dementsprechend seine individuelle Behandlung 
erst neueren Datums. Erst die Erkenntnis, daß 
höherer Lohn allein nicht ausreicht, den Arbeit
nehmer zu einem arbeitsfreudigen Mitarbeiter zu 
machen, hat die Psychologie auf den Plan geru
fen. Und damit kam die Erleuchtung, daß bisher 
zwar bekannte, aber in ihrer Wirkung durchwegs, 
unterschätzte Faktoren eine eminente Rolle spie
len in der Arbeitsfreudigkeit und dem Wohlbefin-


